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Sitzungsvorlage  
 
zur öffentlichen Sitzung 
der Stadt Gundelsheim  
 

Gremium Sitzungsdatum Behandlung 

Gemeinderat 24.04.2024 Entscheidung 
 

Vorlage Nr.: 2024/061 
 
 
Kindergartenangelegenheiten und Hort; Änderungen der Gebühren zum 
Kindergartenjahr 2024/2025 und 2025/2026 
 
 

Sachverhalt: 
 
Die Vertreter des Städtetags, Gemeindetages und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen 
Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich auf die Erhöhung der Elternbeiträge im 
Kindergartenjahr 2024/2025 und das Kindergartenjahr 2025/2026 verständigt und die 
Empfehlung den Kommunen mit Schreiben vom 11.03.2024 mitgeteilt. 
 

Die Finanzierung der Angebote in der Frühkindlichen Bildung sieht eine Kostenverteilung auf 
verschiedene Kostenträger vor; sie setzt sich zusammen aus Mitteln des Bundes, des Landes, 
der Kommunen, der Kirchen oder anderer freier Träger sowie aus Elternbeiträgen. Die 
Kostensteigerungen werden in den kommenden Jahren wieder entsprechend anteilig auf die 
Kostenträger verteilt. Hierdurch erfolgt auch eine erforderliche Anpassung der Empfehlungen 
der Elternbeiträge die neben den unterschiedlichen Anforderungen an die Finanzierung auch 
die Belastung der privaten Haushalte im Blick behält.  
 
Die Vertreter des Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen empfehlen für das 
Kindergartenjahr 2024/2025 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 7,5 Prozent. Für das 
Kindergartenjahr 2025/2026 wird eine Erhöhung um 7,3 Prozent empfohlen. Die Erhöhungen 
in diesen beiden Jahren enthalten neben den allgemeinen Kostensteigerungen rückwirkend die 
tariflichen Kostensteigerungen. Mit der Empfehlung bis 2026 werden die Erhöhungen auf zwei 
Jahre verteilt. 
 
Das angestrebte Ziel der unterzeichnenden Verbände in Baden-Württemberg bleibt ein 
Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge. Die Stadt Gundelsheim hat im 
Schnitt aller städtischen Kindertageseinrichtungen einen Kostendeckungsgrad von 11,22 
Prozent.  
 
Der Gemeinderat der Stadt Gundelsheim hat in seiner Sitzung am 14. Juli 2021 und zuvor im 
Verwaltungsausschuss und einer Arbeitsgruppe sich grundsätzlich mit der Gebührenstruktur 
befasst und eine Systematik beschlossen, die künftig auf die Empfehlung der kommunalen 
Landesverbände und Kirchen (Landesrichtsätze) angewandt werden soll. 
 
Betreuungsgebühren für Kinder über 3 Jahren 
 
Um künftige Änderungen zu vereinfachen, wurde eine Systematik mit Bezug zum 
Landesrichtsatz (LRS = Gemeinsame Empfehlung der Kirchen und Kommunalen 
Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge) erarbeitet. Der LRS ist eine Empfehlung 
für die Betreuung in einer Regelgruppe, zusätzlich wird ein Aufschlag von bis zu 25% bei einer 
Betreuung in einer VÖ-Gruppe empfohlen.  



 

 

Folgende Systematik wurde beschlossen: 
➔ RG: LRS + 15% (Aufschlag als Angleichung von RG zu VÖ da beides 6 Stunden) 
➔ VÖ: LRS + 25% (wie empfohlen) 
➔ GT: VÖ + Aufschlag und prozentuale Erhöhung entsprechend Stundenumfang 

-Aufschlag 1 Kind: +15% 
 -Aufschlag 2 Kinder: +25% 
 -Aufschlag 3 Kinder: +50% 
 -Aufschlag 4 Kinder: +100% 
Die Beträge wurden auf volle Euro pro Monat gerundet. 
 
Hieraus ergeben sich für die Kinder über 3 Jahre für das Kindergartenjahr 2024/2025 
folgende Gebühren: 
 

 
 
Hieraus ergeben sich für die Kinder über 3 Jahre für das Kindergartenjahr 2025/2026 
folgende Gebühren: 
 

 
 
Betreuungsgebühren für Kinder unter 3 Jahren 
 
Auch hier wurde um künftige Änderungen zu vereinfachen, eine Systematik mit Bezug zum 
Landesrichtsatz (LRS) erarbeitet. Der LRS ist bei der u3-Betreuung eine Empfehlung für die 
Betreuung in einer Krippe mit 6 Stunden.  
Für die Betreuung in Altersgemischten Gruppen (RG und VÖ) wird ein Aufschlag von 100% zur 
Gebühr für über 3jährige empfohlen, da diese Kinder auch hinsichtlich der Kapazität zwei Plätze 
belegen. 
 
Folgende Systematik wurde beschlossen: 

➔ AM RG: RG +100% 
➔ AM VÖ: VÖ +100% 
➔ Krippe (6 Std.): LRS 
➔ Krippe/AM GT mit </>6 Std.: LRS und prozentuale Anpassung entsprechend 

Stundenumfang 
 
Die Beträge wurden auf volle Euro pro Monat gerundet. 
 



 

 

Hieraus ergeben sich für die Kinder unter 3 Jahren für das Kindergartenjahr 2024/2025 
folgende Gebühren: 
 

 
 
Hieraus ergeben sich für die Kinder unter 3 Jahren für das Kindergartenjahr 2025/2026 
folgende Gebühren: 
 

 
 
Betreuungsgebühren Hort 
 
Bei der Betreuung im Hort sind seit dem Schuljahr 2021/2022 folgende Betreuungspakete 
buchbar: 
 

➔ Frühbetreuung: 7 Uhr bis Schulanfang 
➔ Betreuung A: Schulende bis 14:00 Uhr 
➔ Betreuung B: Schulende bis 15:30 Uhr 
➔ Betreuung C: Schulende bis 16:00 Uhr 
➔ Betreuung D: Schulende bis 17:00 Uhr 

 
Bei der Buchung der Betreuungspakete B, C und D ist aufgrund der Länge der 
Betreuungsdauer eine Teilnahme am Mittagessen in der Mensa verpflichtend. 
 
Eine landesweite Empfehlung für die Gebühren der Hortbetreuung gibt es nicht. 
Daher wird vorgeschlagen, die für die Kitas empfohlene Erhöhung für das Schuljahr 2024/2025 
7,5 % und für das Schuljahr 2025/2026 - 7,3 Prozent anzuwenden.  
 
Die Beträge wurden auf volle Euro pro Monat gerundet.  
 
 



 

 

Hieraus ergeben sich für den Hort für das Schuljahr 2024/2025 folgende Gebühren: 
 

 
 
Hieraus ergeben sich für den Hort für das Schuljahr 2025/2026 folgende Gebühren: 
 

 
 
Betreuungsgebühren Mittagsverpflegung  
 
Ein gemeinsames Gespräch mit dem Haus Christine und der Stadtverwaltung fand am 
13.03.2024 statt. Hier wurden die neuen Gebühren für die Mittagsverpflegung besprochen.  
 

Betreuungsart  Bisher Neu 

Krippenbetreuung (unter 3 Jahren) 1,80 € je Mahlzeit 2,40 € je Mahlzeit 

Ganztagesbetreuung / Regelgruppe / 
Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten 
(über 3 Jahren)  

2,70 € je Mahlzeit 3,60 € je Mahlzeit 

Hort an der Grundschule:  3,60 € je Mahlzeit 4,60 € je Mahlzeit 

Schule:   4,60 € je Mahlzeit 4,80 € je Mahlzeit 

 
 
Gebührenermäßigung / Gebührenrückerstattung  
 
Die am 19.07.2023 getroffene Regelung bei betriebsbedingtem ersatzlosem Wegfall des 
Betreuungsangebots an mindestens 10 vollen Betreuungstagen wird beigehalten.  
      
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1.  Der Änderung der Betreuungsgebühren zum 01.09.2024 und zum 01.09.2025 wird wie 

vorgeschlagen zugestimmt. 
2.  Der Änderung der Gebühren für die Mittagsverpflegung zum 01.09.2024 wird zur 

Kenntnis genommen.  
     
 
 

Anlagen: 
 
2024-04-11 4KK-empfehlung Elternbeiträge 202526 (002) 
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